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S i t z u ng s v o r l a ge  
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ausgefertigt am: 19. Oktober 2006 

Fachamt: Sitzungsservice 

 

zu beteiligende  
Gremien: 

- Kreistag 

 

 
 
 
Feststellung der Fraktionen und Gruppen im Kreistag 
 

Gemäß § 35 b NLO können sich mindestens zwei Kreistagsabgeordnete zu einer Fraktion oder zu einer 
Gruppe zusammenschließen. 

Nach den Erläuterungen zu § 35 b NLO sind Fraktionen auf dauernde Zusammenarbeit gerichtete Zusam-
menschlüsse von Mitgliedern des Kreistages, die aufgrund desselben Wahlvorschlages in den Kreistag ge-
wählt sind. 

Gruppen sind auf dauernde Zusammenarbeit gerichtete Zusammenschlüsse von Mitgliedern des Kreistages, 
die aufgrund verschiedener Wahlvorschläge in den Kreistag gewählt sind, oder Zusammenschlüsse von 
mehreren Fraktionen oder Zusammenschlüsse von Fraktionen und einzelnen Mitgliedern des Kreistages, die 
eine Zusammenarbeit vereinbart haben. 

Die Stärke der Fraktionen und Gruppen ist nach den Vorschriften der NLO sowohl bei der Bildung des 
Kreisausschusses als auch bei der Verteilung der Ausschussvorsitze sowie bei der Bildung der Kreis-
tagsausschüsse maßgebend, so dass die gebildeten Fraktionen und Gruppen sowie ihre Stärken vorher 
mitgeteilt werden müssen.  

Nach § 1 der vorgeschlagenen Geschäftsordnung ist die Bildung einer Fraktion oder Gruppe dem Landrat 
von dem/der Vorsitzenden der Fraktion oder Gruppe schriftlich anzuzeigen. Die Mitteilung muss die genaue 
Bezeichnung der Fraktion oder Gruppe, die Namen des/der Vorsitzenden der Fraktion oder Gruppe, sei-
ne/ihre Stellvertreter/Stellvertreterinnen und aller der Fraktion oder Gruppe angehörenden Kreistagsabge-
ordneten enthalten. 

B i e l e f e l d  


